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Anmeldung Nichtberufsmässige Mitgliedschaft (NBFI)

Mitglied
     

     

     

     
Mitglied-Nr.


     

 FORMCHECKBOX 

Seit 1. Januar des laufenden Jahres erfülle/n ich/wir kein Kriterium gemäss Art. 7 bis Art. 10 der Verordnung über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF; SR 955.071).

 FORMCHECKBOX 

Ich/wir beantrage/n den Übertritt per 01. Januar des nächsten Jahres in den Status der „nichtberufsmässigen Mitgliedschaft“. 

 FORMCHECKBOX 

Sollte eine der Grenzen zur Berufsmässigkeit gemäss VBF überschritten werden, verpflichte/n ich/wir mich/uns dies der SRO VQF spätestens mit Einreichung der nächsten Selbstdeklaration mitzuteilen (Art. 6 NBFI-Reglement). Mit erfolgter Meldung wird der NBFI automatisch berufsmässiger FI mit allen Mitgliedschafts-rechten und –pflichten.

Unterschrift
Ort / Datum

	
	
	     


Auszug aus dem Reglement für nichtberufsmässige Finanzintermediäre


Art. 5 Wechsel zur Nichtberufsmässigkeit 


Hat ein SRO-Mitglied des VQF im Status eines berufsmässigen Finanzintermediärs (nachfolgend: "BFI") seit dem 1. Januar eines laufenden Kalenderjahres keines der Berufsmässigkeitskriterien im Sinne der Definition gemäss jeweils anwendbaren bundesrechtlichen Regelungen erfüllt und wird es voraussichtlich bis zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres auch keines dieser Berufsmässigkeitskriterien mehr erfüllen, so kann es im laufenden Kalenderjahr mit einer Ankündigungsfrist von einem Monat mit Wirkung auf den Beginn des nachfolgenden Kalenderjahres den Wechsel zur SRO-Mitgliedschaft als NBFI schriftlich beantragen. Den Entscheid über den Wechsel fällt die Aufsichtskommission. Betreffend Übertrittsprüfung gelten die Bestimmungen von Art. 4 Abs. 2 SRO-Prüfkonzept des VQF.
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